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§ 144 BAO
 BAO - Bundesabgabenordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

1. (1)Für Zwecke der Abgabenerhebung kann die Abgabenbehörde bei Personen, die nach abgabenrechtlichen

Vorschriften Bücher oder Aufzeichnungen zu führen haben, Nachschau halten. Nachschau kann auch bei einer

anderen Person gehalten werden, wenn Grund zur Annahme besteht, daß gegen diese Person ein

Abgabenanspruch gegeben ist, der auf andere Weise nicht festgestellt werden kann.

2. (2)In Ausübung der Nachschau (Abs. 1) dürfen Organe der Abgabenbehörde Gebäude, Grundstücke und Betriebe

betreten und besichtigen, die Vorlage der nach den Abgabenvorschriften zu führenden Bücher und

Aufzeichnungen sowie sonstiger für die Abgabenerhebung maßgeblicher Unterlagen verlangen und in diese

Einsicht nehmen.
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